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Versuchsbeginn als Kombination von obj. und 
subj. Elementen (BGE 131 IV 100, 104) 

„Die Formel des Bundesgerichts bringt zum Ausdruck, dass sich 
der Beginn des Versuchs nur über eine Kombination objektiver und 
subjektiver Gesichtspunkte bestimmen lässt. Denn die Frage, ob 
eine Handlung den Versuch einer strafbaren Handlung darstellt, 
lässt sich allein aufgrund ihres äusseren Erscheinungsbildes viel-
fach nicht entscheiden, sondern setzt die Kenntnis darüber voraus, 
wie der Täter vorgehen wollte. Die Einbeziehung der Vorstellung 
des Täters von der Tat ist daher für die Bestimmung des Versuchs 
genauso unabdingbar wie die Berücksichtigung objektiver Kriterien 
für die Entscheidung der Frage, mit welcher Tätigkeit der Täter 
nach seinem Tatplan bereits zur Verwirklichung des Tatbestandes 
unmittelbar ansetzt“. 


